
Elterninformation Lernen an der OS Im Lossatal 
 

Oberschule Im Lossatal    Schulleiterin: Fr. Zauner 
Karl-Haupt-Straße 3    Stellvertreterin: Fr. Behr 

04808 Lossatal / OT Falkenhain  Sekretärin:  Fr. Born 
Tel. 03 42 62 / 47 09 0   Fax 47 09 20 

         

Tagesablauf an unserer Schule 

 
1./2. Stunde   7.45 Uhr -   9.15 Uhr 

Frühstückspause (Hofpause)   
3. Stunde   9.35 Uhr - 10.20 Uhr . 

4. Stunde 10.30 Uhr - 11.15 Uhr 
Mittagspause (Hofpause)    

5. Stunde 11.50 Uhr - 12.35 Uhr  

6. Stunde 12.45 Uhr - 13.30 Uhr  
7. Stunde 13.45 Uhr - 14.30 Uhr 

8. Stunde 14.35 Uhr - 15.20 Uhr 
 

Die Bekanntgabe des Stundenplanes erfolgt am ersten Schultag. 
Der Busfahrplan  wird auf der Homepage der Schule veröffentlicht. 

 
 

Krankheits- und Unfallmeldung 
 

Sollte Ihr Kind durch eine Krankheit oder aus nicht vorhersehbaren 
zwingenden Gründen verhindert sein, die Schule zu besuchen, so bitten 

wir Sie, uns dies unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen 
Dauer der Verhinderung bis spätestens 9.00 Uhr des betreffenden Tages 

mitzuteilen. Eine schriftliche Mitteilung ist binnen drei Tagen beim 

Klassenlehrer nachzureichen. 
 

Leider kommt es hin und wieder zu Unfällen, auch solchen, die auf dem 
Schulweg geschehen. Teilen Sie uns bitte unverzüglich derartige Unfälle 

mit (Unfallmeldung im Sekretariat), wir veranlassen dann sofort die 
Unfallmeldung. 

 
Im Interesse der Sicherheit und Gesundheit Ihrer Kinder werden Schüler, 

die sich unwohl fühlen oder über Schmerzen klagen, nicht alleine nach 
Hause geschickt. Sie als Eltern werden von uns benachrichtigt, um Ihr 

Kind abzuholen bzw. wir als Schule informieren gegebenenfalls den 
Notdienst. 

 

➠ umgehende Mitteilung an die Schule bei Veränderung der persönlichen 

Daten (Namen, Anschrift, (Notfall-)Telefonnummern) 

 

▸ Entschuldigung im Sekretariat unter Angabe des Grundes und der 

voraussichtlichen Dauer der Verhinderung bis 9.00 Uhr des betreffenden 

Tages 

▸ Vorlage einer schriftlichen Entschuldigung binnen 3 Tagen beim 

Klassenlehrer 

 



 

▸ Meldung von Unfällen (insbesondere Unfällen auf dem Schulweg) im 

Sekretariat ➠ Veranlassung der Unfallmeldung an die 

Gemeindeunfallkasse durch die Schule 

 
Befreiung vom Sportunterricht 

▸ kann ab der Dauer von einer Woche von Vorlage eines ärztlichen 

Zeugnisses (Hausarzt) abhängig gemacht werden 
▸ bei Überschreitung von vier Wochen Abgabe einer amtsärztlichen 

(jugendärztlichen) Bestätigung 
 

 
 

Freistellungen/Beurlaubungen 
 
Gesetzliche Grundlage:  • Sächsische Schulbesuchsordnung   

 

▸ Beurlaubung von Schülern nur in bestimmten Ausnahmefällen, 

darunter sind wichtige persönliche wie familiäre Gründe (z. B. 

Eheschließungen, Todesfälle), internationaler Schüleraustausch (nach 
Zustimmung des Regionalschulamtes), kirchliche Veranstaltungen, 

Sportwettkämpfe, Heilkuren auf rechtzeitigen Antrag zu verstehen 
▸ zuständig für Entscheidung über Beurlaubung von bis zu zwei Tagen 

ist der Klassenlehrer, im Übrigen der Schulleiter 

 
Gemäß der Hausordnung unserer Schule ist versäumter 

Unterricht eigenverantwortlich und zeitnah nachzuholen. 
 

 
 

Ärztliche Untersuchungen 
 

Gesetzliche Grundlagen:  • Schulgesetz für den Freistaat Sachsen  

   • Schulgesundheitspflegeverordnung  

 

▸ Klassenstufe 6: Untersuchung durch den Jugendarzt des zuständigen 

Gesundheitsamtes (auf Wunsch in Anwesenheit der Eltern) 

Untersuchung kann auch von persönlichem Kinder-/Hausarzt durchgeführt 

werden ➠ Eltern tragen Kosten der Untersuchung 

▸ Klassenstufe 5 bis 7: Vorsorgeuntersuchung durch den 

Jugendzahnärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes, außerdem 

Durchführung einer Gruppenprophylaxe 

 


